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Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 

zwischen der Republik Österreich und der 
Republik Guatemala über die Zusammenarbeit 
auf den Gebieten der Kultur, der Wissenschaft 

und des Bildungswesens 

Die Republik Österreich und die Republik 
Guatemala, vom Wunsche geleitet, die zwischen 
den beid~n Staaten bestehenden freundschaftlichen 
Beziehungen zu vertiefen, 

in dem Bemühen, die Kenntnis ihrer jeweiligen 
Kulturen ,zu fördern, 

eingedenk der internationalen Instrumente 
betreffend die Achtung und Förderung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten, insbesondere 
auch in bezug auf das Recht auf Erziehung, wel
ches gemäß der "Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte" Verständnis, Toleranz und Freund
schaft zwischen allen Nationen fördern soll, 

sowie in dem Bewußtsein, durch einen Austausch 
auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft und des 
Bildungswesens die erwähnten Ziele besser errei
chen zu können, 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikelt 

(1) Die Vertragsstaaten werden im gegenseitigen 
Einverständnis Programme und Projekte für kultu
reHe Zusammenarbeit ausarbeiten und durchfüh
ren. 

(2) Die in Durchführung dieses Abkommens 
erstellten Programme und Projekte werden genaue 
Angaben ihrer Ziele, der Verpflichtungen jedes 
Vertragspartners und der geeignet erscheinenden 
Finanzierungsmodalitäten enthalten. 

Artikel 2 

Für die Zwecke dieses Abkommens kann' die kul
turelle Zusammenarbeit, die ein Vertragsstaat dem 
anderen bjetet, auf folgende Weise gewährt wer
den: 

CONVENIO 

de cooperaci6n cultural, Cientifica y educacio
nal entre la Republica de Austria y la Repu-

blica de Guatemala . 

La Republica de Austria y la Republica de Gua
temala, aniinados por eI deseo de fortalecer los 
lazos de amistad existentes entre ambos Estados, 

y con el fin de estimular el conocimientode sus 
respectives culturas, 

considerando los instrumentos internacionales 
creados para proteger y fomentar los derechos ' 
humanos y las libertades fundamentales, yen espe
ci al el derecho a la educaci6n, la cual, segun Ja 
«Declarati6n Universal de los Derechos Huma
nos», debe fomentar la comprensi6n, la tolerancia y 
la amistad entre todas las. naciones, 

y conscieIites de que mediante eI intercambio 
cultural, cientifico y educacional pueden lograrse 
mejor los prop6sitos enunciados, 

han convenido en 10 siguiente: 

Articulo t 

(1) Los Estados Contratantes elaboraran y ejecu
taran de comun acuerdo programas y proyectos de 
coopeiaci6n cultural. 

(2) Los programas y proyectos de cooperaclOn 
cultural establecidos contendrän especificaciones 
de sus ocjetivos, obligaciones de cada uno de los 
Estados Contratantes y modalidades del financia
miento que consideren adecuado. 

Articulo2 

Para los fines de! presente Convenio, la coopera
ci6n cultural que proporcione un pals alötro, podri 
tener las siguientes formas: 
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2 608 der Beilagen 

a) Förderung der auf Gegenseitigkeit beruhen
den Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
und Kunsthochschulen, Forschungszentren 
und sonstigen wissenschaftlichen Institutio
nen sowie des Austausches von Wissenschaf
tern, Universitätsprofessoren und Studenten; 

b) Gewährung von Stipendien zum Studium und 
zur Vertiefung vorhandener Kenntnisse; 

c) Förderung des Edahrungsaustausches auf 
dem Gebiet des Schulwesens, der Erwachse
nenbildung, der Lehrerbildung und der 
außerschulischen Jugenderziehung; 

d) Veranstaltung von Vorträgen; Unterstützung 
von Kongressen sowie von Verbänden und 
Institutionen, deren Ziel der kulturelle Aus
tausch ist; 

e) Präsentation künstlerischer, archäologischer, 
bibliographischer, photographischer oder 
anderer Ausstellungen von wissenschaftli
chem und künstlerischem Interesse; 

f) Förderung des Austausches von Büchern, Zei
tungen und anderen Veröffentlichungen 
sowie von nichtkommerziellen Fernseh- und 
Radioprogrammen, Musikaufnahmen, Filmen 
und anderem audiovisuellen Material; 

g) Ermutigung zur Veranstaltung von Kon
zerten und Theatergastspielen auf kommer
zieller Basis; 

h) sonstige kulturelle, wissenschaftliche und 
technische Beiträge, hinsichtlich deren die 
Vertragsstaaten das Einvernehmen pflegen 
werden. 

Artikel 3 

Jeder der Vertragsstaaten soll auf seinem Staats
gebiet die Errichtung und den Betrieb von kulturel
len, wissenschaftlichen und technischen Institutio
nen, die der andere Vertragsstaat bereits gegründet 
hat oder zu gründen wünscht, begünstigen und 
erleichtern. Sie entsenden an diese Institutionen 

I qualifizierte Lehrer, die den Anforderungen des 
Entsendestaates zur Ausübung ihrer Tätigkeit ent
sprechen. 

Artikel 4 

Jeder der Vertragsstaaten soll hinsichtlich seines 
Staatsgebietes die Einreise, den Aufenthalt, die 
Bewegungsfreiheit und die Ausübung der Tätigkeit 
. der Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates 
im Rahmen dieses Abkommens erleichtern und· 
ihnen folgende Vorrechte gewähren: 

a) gebühren- und abgabenfreie Erteilung allfälli
ger Sichtvermerke, 

b) Überweisung von Honorarzahlungen in frei 
konvertierbarer Währung gemäß den in bei
den Ländern geltenden Devisenvorschriften, 

a) Favorecer la colaboracion reciproca entre 
universidades y escuelas superiores de arte, 
centros de investigaci6n y demas instituciones 
cientificas, asi corno el intercambio de investi
gadores, profesores universitarios y estu
diantes; 

b) Conceder becas de estudio y de especializa
cion; 

c) Favorecer el intercambio de experiencia~ en el 
campo de la ensefianza, de la educaci6n de 
adultos, de la formacion de maestros y de la 
educaci6n extraescolar de la juventud; 

d) Celebrar conferencias; patrocinar congresos, 
asi corno asociaciones e instituciones cuyo 
objectivo sea el intercambio cultural; 

e) Realizar exposiciones artisticas, arqueologi
cas, bibliograficas, fotograficas 0 cualesquiera 
otras de interes cientifico 0 artistico; 

f) Propiciar el intercambio de libros, peri6dicos 
y demas publicaciones, asl corno de progra
mas televisivos y radiofonicos no comerciales, 
grabaci6nes musicales, peliculas y demas 
material audiovisual; 

g) Estimular la organizaci6n de conciertos y 
giras teatrales sobre base comercial; 

h) Demas aportes culturales, cientificos y tecni
cos que convinieren a los Estados Contra
tantes. 

Articulo 3 

Cada uno de los Estados Contratantes favore
cera y facilitara la instalaci6n y el funcionamiento 
en su propio territorio de las instituciones cultura
les, cientificas y tecnicas que la otra parte haya esta
blecido 0 desee llegar a establecer. Se enviaran a 
estas instituciones profesores cualificados que reu
nan los requisitos exigidos por su propio pals para 
la labor que deberan realizar. 

Articulo 4 

Cada uno de los Estados Contratantes facilitara 
respecto de su territorio el ingreso, permanencia, 
circulaci6n y desempeno de sus funciones de los 
nacionales del otro Estado Contratante en el marco 
de este convenio y se les brindaran las siguientes 
prerrogativas: 

a) Concesion libre de derechos de todo tipo de . 
visas necesarias, 

b) Transferencia de pagos de honorarios en 
moneda de libre conversion y de acuerdo con 
las prescripciones cambiarias de ambos paises, 
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c) Befreiung von Zöllen und anderen Eingangs
abgaben sowie von wirtschaftlichen Einfuhr
verboten und -beschränkungen für ge
brauchte Waren, die anläßlich der Verlegung 
des Wohnsitzes in das Zollgebiet eines der 
Vertragsstaaten zur weiteren Benutzung im 
Haushalt eingebracht oder zu diesem Zweck 
innerhalb von zwei Jahren nach diesem Zeit
punkt nachgesandt werden. 

Artikel 5 

(1) Als gebrauchte Waren im Sinne der Bestim
mung des Artikels 4 lit. c gelten Waren, die schon' 
vor Verlegung des Wohnsitzes in das Zollgebiet .des 
anderen Vertragsstaates im Haushalt des Begün
stigten benutzt worden sind. Kraftfahrzeuge müs
sen überdies mindestens ein halbes Jahr vor der 
Verlegung _ des Wohnsitzes im Eigentum des 
Begünstigten gestanden seiri. 

(2) Die Befreiung gemäß Artikel 4 lit. c ist ferner 
an die Verpflichtung geknüpft, daß die zum 
Gebrauch bestimmten Waren während eines Jahres 
nach der zollamtlichen Abfertigung zum freien 
Verkehr ausschließlich im Haushalt des Begünstig
ten verwendet werden. 

(3) Für Kraftfahrzeuge besteht Verwendungs
pflicht durch den Begünstigten für einen Zeitraum 
von zwei Jahren nach der zollamtlichen Abferti
gung zum freien Verkehr. 

Artikel 6 

Die Namen, Funktionen und sonstigen Daten 
von Personen, die in den Genuß der erwähnten 
Begünstigungen kommen sollen, werden unter 
Bezugnahme auf das jeweilige Programm oder 
Projekt den zuständigen Stellen des Empfangsstaa
tes durch die diplomatische Vertretungsbehörde 
des Entsendestaates bekanntgegeben. ' 

Artikel 7 

Die Reisekosten für das entsandte Personal, die 
Bezahlung der ihm zustehenden Gehälter, die 
Kosten für die Einschulung zur Ausübung der ihm 
z~geteilten Aufgaben, die Tagegelder und andere 
Zahlungsleistungen im Rahmen seiner Tätigkeit 
werden von dem Vertragsstaat, welcher den kultu
rellen Beitrag leistet, gemäß seinen eig~nen gesetz-
lichen Bestimmungen übernommen. . 

Artikel 8 

(1) Der Vertragsstaat, welcher die Unterstützung 
erhält, geWährt - abgesehen von den in Artikel 5 
enthaltenen Begünstigungen - dem anderen Ver
tragsstaat eine Befreiung von Zöllen und anderen 
Eingangsabgaben und von wirtschaftlichen Ein
fuhrverboten und -beschränkungen für Waren -
ausgenommen Heizmaterialien -, die für die im 

c) Exoneraci6n de impuestos de importaci6n y 
otros derechos, asi corno prohibiciones y limi
taciones econ6micas de importaci6n para 
mercancias usadas que se introducen en la 
zona aduanera de uno de los Estados Contra
tantes debido al cambio de domicilio y a fin 
de continuar utilizandose en la casa, 0 que a 
tales efectos son enviadas con posterioridad 
en el termino de nos afios. 

Articulo 5 

(1) Por mercancias usadas se enti.enden, y de 
acuerdo conla resoluci6n del Articulo 4, inciso c, 
'aquellas mercancias que ya fueron utilizadas por el 
beneficiario en su casa con anterioridad a su cam
bio de domicilio dentro de la zo'na aduanera del 
otro Estado Contratante. Para el caso de autom6vi
les, estos deberan de haber pertenecido por 10 
menos medio afio al beneficiario antes de su tras
lado. 

(2) La liberaci6n que establece el Articulo 4, 
inciso c, implica la obligaci6n de que las mercancias 
en cuesti6n deberän de ser utilizadasexclusiva
mente en el domicilio del· beneficiario durante el 
termino de un afio, antes de obtener la liberaci6n 
aduanal definitiva. 

(3) Para el·caso de autom6viles existe la obliga
ci6n de uso por parte del beneficiario durante un 
periode de dos afios antes de obtener la liberaci6n 
aduanal definitiva. 

Articulo 6 

Los nombres, funciones y demas datos de las per
sonas que gozaran de los beneficios mencionados, 
deberan ser dados a conocer a las autoridadescom
petentes del Estado que ha de recibirlos, por la 
Representacion Diplomatica des Estado que los 
envia y haciendo referencia al programa 0 proyecto 
correspondiente. 

Articulo 7 

Los gastos de viaticos dei personal enviado, asi 
corno el pago de los honorarios correspondientes, 
los gastos de capacitaci6n para elejercicio de las 
funciones conferidas, expensas diarias y demas 
pagos incluidos en el marco de sus funciones seran 
cubiertos por el Estado Contratante que encara el 
aporte cultural en cuesti6n, y de acuerdo con sus 
propias disposiciones legales. 

Articulo 8 

(1) EI Estado Contratante que recibe eI apoyo 
debera garantizar, el margen de los beneficios enu
merados en el Articulo 5, la liberaci6n de aduanas y 
otros derechos de importaci6n, al igual que la libe
raci6n de prohibiciones de importaci6n y limita
ciones de importaci6n para mercancias, excluyendo 
los combustibles, que habrän de importarse y 
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4 608 der Beilagen 

Rahmen dieses Abkommens errichteten Institutio
nen eingeführt und für deren Lehr-, Forschungs
un_d Informationstätigkeit verwendet werden. 

(2) Ferner gewährt der Vertragsstaat, der die 
Unterstützung erhält, für die vom anderen Ver
tragsstaat errichtete kulturelle Institution Befreiung 
von der direkten Besteuerung. 

Artikel 9 

Die Republik Österreich wird ihr 
Unterstützungsprogramm hinsichtlich Personalent
sendungen und finanzieller Unterstützung für das 
Instituto Austriaco Guatemalteco fortsetzen. Das 
Instituto Austriaco Guatemalteco ist eine Bildungs
einrichtung, die von der Fundaci6n Cultural 
Austriaco Guatemalteca finanziert und von ihr im 
Auftrag der Republik Österreich verwaltet wird. 
Der Präsident der Fundaci6n Austriaco Guatemal
teca ist der in Guatemala akkreditierte Botschafter 
der Republik Öst~rreich oder sein nominierter Ver
treter. Das Instituto Austriaco Guatemalteco besitzt 
Experimentalcharakter, und die Titel und Zeug
nisse, welche von diesem ausgestellt werden, wer
den vom Ministerio de Educaci6n in Übereinstim
mung mit dem nationalen Schulgesetz Guatemalas 
und seinen Verordnungen anerkannt. Die Republik 
Guatemala anerkennt eine gewählte Vertretung der 
österreichischen Subventionslehrer, welche für die 
Wahrung ihrer, dienstlichen Interessen verantwort
lich ist. 

Artikel 10 

Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die Ratifi
kationsurkunden werden so bald wie möglich in 
Wien ausgetauscht. 

Das Abkommen tritt am ersten Tag des dritten 
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem 
die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden. 

Artikel 11 

Dieses Abkommen wird für die Dauer von fünf 
Jahren abgeschlossen und wird jeweils um weitere 
fünf Jahre verlängert, sofern nicht einer der Ver
tragsstaaten dieses Abkommen schriftlich auf diplo
matischem Wege mindestens sechs Monate vor 
Ablauf der Frist kündigt. 

Zu Urkund dessen haben die gefertigten Bevoll~ 
mächtigten das vorliegende Abkommen unterzeich
net und mit Siegeln versehen: 

Geschehen zu Guatemala Ciudad, am 24. März 
1988, in zwei Urschriften in deutscher und spani
scher Sprache, wobei heide Texte in gleicher Weise 
authentisch sind. 

Für die Republik Österreich: 
Dr. Hilde Hawlicek 

Für die Republik Guatemala: 
Julio ,Armando Martini Herrera 

emplearse en las instituciones establecidas en el 
marco de este Convenio para el ejercicio de la ense
fianza, investigaci6n e informaci6n. 

(2) EI Estado Contratante que recibe 'cl apoyo 
garantizarä ademäs la liberaci6n de los impuestos 
directos para la instituci6n cultural creada por el 
otro Estado Contratante. 

Articulo 9 

La Republica de Austria continuara con su pro
grama de apoyo respecto al envio de personal y la 
asistencia financiera para el Instituto Austriaco
Guatemalteco. EI Instituto Austriaco Guatemalteco 
es un establecimiento educativo financiado por la 
Fundaci6n Cultural Austriaco-Guatemalteca, 
siendo administrado por la misma por encargo de 
la Republica de Austria. EI' Presidente de la Funda
ci6n Cultural Austriaco-Guatemalteca es el Emba
jador de la Republica de Austria, acreditado en 
Guatemala 0 su representante. EI Instituto Aus
triaco Guatemalteco tiene caräcter experimental y 
los titulos y diplomas que otorgue 'son reconocidos 
por el Ministerio de Educaci6n deacuerdo a la Ley 
de Educaci6n Nacional de Guatemala y sus regla
mentos. La_Republica de Guatemala reconoce una 
representaci6n del profesorado subvencionado aus
triaco constituido por elecci6n y encargada de la 
sa!vag~ardia de los intereses profesionales del 
mlsmo. 

Articulo 10 

Este Convenio deberä ser ratificado. Los docu
mentos de ratificaci6n serän intercambiados a la 
mayor ,brevedad posible en Viena. 

, EI Convenio entra en vigor el primer dia del ter
cer mes posterior al mes en el cual se intercambian 
los documentos de ratificaci6n. 

Articulo 11 

Este Convenio se concluye por un periodo de 
cinco afios, y Se prorrogarä por otros cinco afios 
cada vez, si' ninguno de los Estados Contratantes 
denuncia este Convenio por escrito, por via diplo
mätica y por 10 menos seis meses antes de su ter
mmo_ 

A tal fin, los apoderados han formado el presente 
Conveniö y sellado: 

Ocurrido en la ciudad de Guatemala, el veinti
cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y 
ocho, con dos firmas en idioma aleman y espafiol, 
donde ambos textos son autenticos. 

Por la Republica de Austria: 
Dr. Hilde Hawlicek 

Por la Republica de Guatemala: 

Julio Armando Martini Herrera 

608 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 8

www.parlament.gv.at



608 der Beilagen 5 

VORBLATf 

Problem und Ziel: 

Die Sicherung der Österreichischen Schule in Guatemala sowie die Förderung der Zusammenarbeit 
auf den Gebieten der Kultur, der Wissenschaft und des Bildungswesens sollen durch die Schaffung eines 
zwischenstaatlichen Vertragsinstrumentes erreicht werden . 

. Lösung: 

Das Abkommen legt den Rahmen fest, in dem eine Zusammenarbeit zwischen Österreich und 
Guatemala in dem Bereich Österreichische Schule in Guatemala sowie auf den Gebieten der Kultur, der 
Wissenschaft und des Bildungswesens erfolgen soll. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Das Abkommen ist ein langfristiger Rahmenvertrag, der als solcher noch keine Kosten verursacht. 
Die Höhe der anfallenden Kosten wird vom Ausmaß der Austauschaktionen abhängen. Im Bereich des 
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport ist mit jährlichen Aufwendungen von zirka 650 000 S 
zu rechnen; die jährlichen Subventionen sowie Kosten der Persönalentsendung dieses Ressorts. für die 
Österreichische Schule in Guatemala betragen 22,2 Millionen Schilling. 

Im Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung ist mit jährlichen Kosten von 
i,l Millionen Schilling zu rechnen. 

Die vorgesehenen Ausgaben finden in den Krediten der genannten Ressorts ihre Bedeckung. 
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6 608 der Beilagen 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das Abkommen ist .ein gesetz ändernder urid 
gesetzesergänzender Staatsvertrag und bedarf der 
Genehmigung durch den Nationalrat gemäß 
Art. 50 Abs. 1 B-VG. Es ist der unmittelbaren 
Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbereich 
zugänglich, sodaß ein Beschluß des Nationalrates 
gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. 
Es hat nicht politischen Charakter und enthält 
keine verfassungsändernden und verfassungsergän
zenden Bestimmungen. 

Österreich hat bereits 1975 durch Überreichung 
eines Abkommensentwurfes an die guatemalteki
sche Seite den Wunsch erkennen lassen, die rechtli
che Stellung des Instituto Austriaco Guatemalteco 
vertraglich zu verankern. Guatemala hat 1978 bei 
Überreichung eines Abkommensentwurfes ange
regt, statt eines Schulvertrages ein umfassenderes 
-'- auf Basis der Gegenseitigkeit beruhendes -
Abkommen zur Intensivierung der Zusammenar
beit auf de-n Gebieten der Kultur, der Wissenschaft 
und des Bildungswesens abzuschließen. 1980 
wurde ein österreichischer Gegenentwurf, der eine 
volle Absicherung der Aktivitäten der Öster
reichischen Schule in Guatemala enthielt (Art. 3 bis 
9), der guatemaltekischen Seite übergeben und von 
ihr akzeptiert. Wegen politischer Entwicklungen in 
Guatemala hat die Bundesregierung eine Beschluß
fassung über das Kulturabkommen zurückgestellt. 
Da in Guatemala eine Verbesserung der Situation 
in dem Bereich Menschenrechte feststellbar war 
und eine andere Absicherung der Österreichischen 
Schule als über ein Kulturabkommen nicht möglich 
erschien, wurde der Kulturabkommens-Entwurf 
österreichischerseits im Jahre 1987 einer neuerli -
chen Überprüfung unterzogen und ein textlich 
leicht geänderter Entwurf - ua. wurde in die Prä
ambel ein Hinweis auf die\,Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte" aufgenommen und Art. 9 
erweitert - Mitte 1987 an die Republik Guatemala 
weitergeleitet. Anfangs 1988 hat Guatemala einen 
Abänderungsvorschlag für den Art. 9 präsentiert, 
der österreichischerseits revidiert wurde, sodaß auf 
diplomatischem Wege Einvernehmen über den vor
liegenden Text hergestellt wurde. Das Abkommen 
wurde am 24. März 1988 an läßlich des Besuches 
von Frau Bundesminister für Unterricht, Kunst und 

Sport Dr. Hilde Hawlicek in Guatemala-Stadt von 
ihr und dem Vizeaußenminister Guatemalas, Julio 
Armando Martini Herrera, unterzeichnet. 

In den Art. 1 und 2 wird die institutionelle Basis 
für eine verstärkte Zusammenarbeit in den Berei
chen Kunst und Kultur sowie Wissenschaft, in den 
Art. 3 bis 9 die personelle, institutionelle und tech
nische Basis für den Betrieb kultureller, wissen
schaftlicher und technischer Institutionen, die der 
andere Vertragsstaat bereits gegründet hat oder zu . 
gründen beabsichtigt, geschaffen. . 

Diese Bestimmungen sind insofern als gesetzes
ergänzend im Sinne des Art. 50 Abs. 1 B-VG anzu
sehen, als im Rahmen der österreichischen Rechts
ordnung keine gesetzlichen Grundlagen vorhanden 
sind, die hinsichtlich der hier vorgesehenen Formen 
der erzieherischen, kulturellen und wissenschaftli
chen Zusammenarbeit als ausreichend angesehen 

. werden könnten. Aber auch die übrigen Vertrags
bestimmungen sind insoweit als gesetzesergänzend 
anzusehen, als sie geeignet sind, finanzielle Ver
pflichtungen der Republik Österreich zu begrün
den. Mit jährlichen Aufwendungen von zirka 
24 Millionen Schilling muß jedoch gerechnet wer
den. 

Im Bereich des Bundesministeriums für Unter
richt, Kunst und Sport sind bezüglich der Öster
reichischen Schule in Guatemala jährlich Aufwen
dungen in der Höhe von 22,2 Millione.n Schilling 
und für die österreichische Kulturarbeit (Kosten für 
kulturelle Aktivitäten wie Ausstellungen, Filmwo
che usw. sowie für Expertenaustausch im schuli
schen und künstlerischen Bereich) jährlich Aufwen
dungen von zirka 650000 S zu erwarten. Für die 
Stipendienfinanzierung und für kleinere Aktivitäten 
im Universitätsbereich wird seitens des Bundesmini
steriums für Wissenschaft und Forschung mit jährli-

. chen Kosten von 1,1 MilHonen Schilling gerechnet. 
Die vorgesehenen Ausgaben finden in den Krediten 
der genannten Ressorts ihre Bedeckung. 

Das Abkommen ist ein langfristiger Rahmenver
trag, der den beiderseitigen Willen zur Förderung 
der Beziehungen in den verschiedenen Bereichen 
der Erziehung, Wissenschaft und Kultur bekundet. 
Durch den Abschluß des ,,Abkommens zwischen 
der Republik Österreich und der Republik Guate-
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mala über die Zusammenarbeit auf den Gebieten 
der Kultur, der Wissenschaft und des Bildungswe
sens" dokumentiert Österreich seine Bereitschaft 
zur verstärkten Zusammenarbeit auf dem kulturel
len Sektor und im Ausbildungsbereich mit Latein
amerika im allgemeinen und Guatemala im beson
deren. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Im beiderseitigen Einverständnis werden Einzel
projekte für kulturelle Zusammenarbeit festgelegt 
oder Arbeitsprogramme umfassenderer Natur für 
einen längeren Zeitraum erstellt. Die Programme 
und Projekte haben die Zielvorstellungen aufzuzei
gen und überdies die Verpflichtung jedes Vertrags
partners zur Erfüllung unter Angabe der Finanzie
rungsmodalitäten zu enthalten. 

Zu Artikel 2: 

In diesem Artikel werden die Bereiche aufge
zählt, in denen eine Zusammenarbeit angestrebt 
wird. 

Lit. abis g enthalten eine Aufzählung jener For
men der kulturellen Zusammenarbeit,· über die zwi
schen den Vertragsstaaten ein Einvernehmen 
erzielt wurde. Für darüber hinausgehende Aktivitä
ten im kulturellen, wissenschaftlichen und wissen
schaftlich-technischen Bereich, die vom Abkommen 
nicht erfaßt sind, ist zuerst das Einvernehmen der 
Vertragsstaaten herbeizuführen. 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung führt bereits seit Jahrzehnten eine (ein
seitige) Stipendienaktion für die drei besten Absol
venten jedes Maturajahres des Instituto Austriaco 
Guatemalteco zu einem Vollstudium an öster
reichischen Universitäten durch (derzeit sind davon 
14 Personen erfaßt), was einen jährlichen Finanzie
rungsaufwand von durchschnittlich 900 000 S 
erfordert. 

Kleinere Aktivitäten im Universitätsbereich, wel
che vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt anfallen 
könnten, müßten mit zumindest 150000 S bis 
200 000 S pro Jahr veranschlagt werden, sodaß mit 
jährlichen Belastungen des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung von insgesamt etwa 
1,1 Millionen Schilling zu rechnen sein dürfte. 

Zu Artikel 3: 

Dieser Artikel gibt die Möglichkeit zur Errich
tung von kulturell-wissenschaftlich-technischen 
Institutionen des einen Veriragsstaates im anderen 
Vertragsstaat und das Recht zur Entsendung von 
Lehrern. Damit soll die Österreichische Schule in 
Guatemala in ihrem Bestehen geschützt werden. 

Zu Artikel 4:. 

Durch diesen Artikel soll vor allem sichergestellt 
werden, daß die an die Österreichische Schule in 
Guatemala entsandten Lehrkräfte bei Ein- und 
Ausreise, Übersiedlung und Bezahlung nicht durch 
allfällige bestehende lokale administrative oder 
legislative Bestimmungen in ihrer Mobilität behin
dert werden und insbesondere hohe Gebühren/ 
Zölle usw. zu begleichen haben. 

Zu Artikel 5: 

Dieser umschreibt den Begriff "gebrauchte 
Waren", die bei Übersiedlung gemäß Art. 4 lit. c 
zollfrei eingeführt werden, und legt fest, daß diese 
jedenfalls ein Jahr (Kraftfahrzeuge: zwei Jahre) 
nach zollamtlicher Abfertigung ausschließlich im 
Haushalt des Begünstigten verwendet werden. 

Zu Artikel 6: 

Der berechtigte Personenkreis ist auf diplomati
schem Wege durch den Entsendestaat - unter 
Bezugnahme auf das jeweilige Progamm oder Pro
jekt - bekanntzugeben. 

Zu Artikel 7: 

Dieser Artikel bestimmt, daß der Entsendestaat, 
der den kulturellen Beitrag leistet, für die Reiseko
sten, die Gehälter usw. des ent~andten Personals 
aufkommt. 

Zu Artikel 8: 

Für die im Rahmen dieses Abkommens errichtete 
Institution wird Befreiung von Zöllen usw. für 
Waren gewährt, die für die Lehr-, Forschungs- und 
Informationstätigkeit verwendet werden. 

Ferner wird für die errichteten Institutionen 
Befreiung von der direkten Besteuerung gewährt. 

Zu Artikel 9: 

Das Abkommen hat vor allem den Zweck, die 
weitere Existenz der Österreichischen Schule in 
Guatemala (Instituto Austriaco Guatemalteco) als 
Bildungseinrichtung Österreichs in Guatemala zu 
sichern und gewisse Erleichterungen auch zoll- und 
devisenrechtlicher Art zu garantieren. 

Hinsichtlich der Verwaltung des Instituto 
Austriaco Guatemalteco durch die Fundaci6n Cul
tural Austriaco Guatemaltecawird das Bundesmini
sterium für Unterricht,oKunst und Sport Richtlinien 
erstellen, die vor allem folgende Punkte enthalten 
werden: 

1. Die Fundaci6n Cultural Austriaco Guatemal
teca ist für die wirtschaftlichen Belange des 
Instituto Austriaco Guatemalteco verantwort
lich und wird dem Bundesministerium . für 
Unterricht, Kunst und Sport im Wege des 
Bundesministeriums für auswärtige Angele-
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genheiten jährlich Voranschläge und Abrech
nungen vorlegen sowie über den Betrieb des 
Institutes berichten. 

2. Die .Auswahl, Entsendung und Rückberufung 
der österreichischen Subventionslehrer sowie 
jener Organe des Institute Austriaco Guate
malteco, denen die pädagogische und schul
administrativ~ Leitung obliegt, erfolgt durch 
den Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport. Sie sind an die Weisungen des Bundes
ministers für Unterricht, Kunst und Sport 
gebunden. . 

3. Die Fundaci6n Cultural Austriaco Guatemal
teca stellt die für den Betrieb des Instituto 
Austriaco Guatemalteco erforderlichen Lie
genschaften, Gebäude und Einrichtungsge
genstände sowie das übrige Lehr- und Ver
waltungspersonal zur Verfügung. 

4. Für die österreichischen Subventionslehrer am 
Instituto Austriaco Guatemalteco wird nach 

den Grundsätzen des österreichischen Perso
nalvertretungsrechtes eine Personalvertretung 
eingerichtet, die berechtigt ist, unmittelbar mit 
dem Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport in Verbindung zu treten. 

Der Bundesminister für auswa):tige Angelegen
heiten wird die Vertreter seines Ressorts in der 
Fundaci6n Cultural Austriaco Guatemalteca dazu 
verhalten, die Richtlinien des Bundesministers für 
Unterricht, Kunst und Sport zu beachten. 

Zu Artikel 10: 

Der Artikel regelt Einzelheiten betreffend Ratifi
kation und Inkrafttreten des Abkommens. 

Zu Artikel 11: 

Dieser Artikel regelt die Dauer des Vertrages 
und die Kündigungsmöglichkeit. 

608 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 8

www.parlament.gv.at




